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aufgeworfen, ob die in unsern Schulen herrschende Schrcibmethode (nach

Roman) auf das Wachsthum und besonders auf die Ausbildung des Rück-

graths zarter und schwächlicher Kinder nachtheilig wirke. Man hat höheren

Ortes der Sache wenigstens so viel Wichtigkeit beigelegt, daß nun eine aus

Ärzten und Lehrern gemischte Kommission aufgestellt wurde, welche die Sache

genauer untersuchen, prüfen und berathen soll. Das ist ganz recht; wenn

dieser Schritt keine andere Folge hat, als daß er manche in dieser Hinsicht

gleichgiltige Lehrer zu größerer Aufmerksamkeit auf die Haltung der Schüler
beim Schreiben nöthigt, so ist das schon genug.

Kt. Schwyz.

I. Einsiedeln. Während man in Luzcrn mit aller Anstrengung den

Uusulinerinnen die obere Mädchenschule übergeben hat, beschloß man in
Einsiedeln, dem sog. Orden der Vorsehung, der vor etwa drei Jahren eine

öffentliche Töchterschule iin Flecken daselbst übernommen, keine Schule mehr

anzuvertrauen, weil die Schwestern dieses Ordens nach bisheriger Erfahrung
nicht im Stande seien, der übernommenen Verpflichtung bezüglich der Erziehung

und des Unterrichts Genüge zu leisten. Das geschah im Juli 1844.

II. Kurs für Volksschullehrer. Der Erziehungsrath des Kantons
beschloß am 25. Juli, die weltlichen Volksschullehrer während der Ferien im

Herbstmonat auf 2 — 3 Wochen zu einem pädagogischen Unterricht nach Ein-
sicdelu einzuberufen. Die Abhaltung des Lehrkurscs übernehmen die Hrn.
Kantonalschulinspektor Pfarrer Nüttimann in Reichcnburg und Pat. Gall
Morell in Einsiedeln. Wohnung und Kost gibt den Lehrern das Kloster. Es
ist diese Anordnung ein weiterer Schritt zur Durchführung der Schulorganisation

von 1841 und der erste für Ausbildung der Lehrer.

Kt. Zürich.
Die Bewegung, welche das Schulwesen und damit der Lehrstand des

Kt. Zürichs im I. 1833 ergriffen hat, ist noch nicht zu Ende. Damals sah

man einer düstern Zukunft für die Volksschule entgegen. Die Befürchtungen
sind zwar theilweise eingetreten; allein die seitherigen Begebenheiten zeigen

klar, daß die manchfachen Erschütterungen am Ende zum Segen der Schule,
die sie nur mehr befestigen halfen, so wie zum Beßten des Lehrerstandes
ausschlage» werde». — Was wir hier zunächst besprechen wollen, das sind:
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